
T atbestandsauf nähme

haltenen Meßdaten über ein spezielles 
Programm durch eine EDV-Anlage 
vergleichen zu lassen.

Tatablauf -> Begehungsweise

Tatbeitrag: Beitrag des einzelnen 
Teilnehmers an einer zusammen mit 
anderen begangenen Straftat (-» Zu
sammenschluß, -> Zusammenrot
tung). Der Tatbeitrag jedes Teilneh
mers ist nach seiner Form (Teilnah
meform), Intensität der strafrechtlich 
relevanten Handlungen (-» Tatinten
sität) und den konkreten deliktspezi
fischen Auswirkungen dieses Han
delns im Strafverfahren herauszuar
beiten. Die exakte Herausarbeitung 
des T. ist zur Differenzierung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
des einzelnen Teilnehmers, zur Ver
wirklichung des Prinzips der persön
lichen strafrechtlichen Verantwort
lichkeit der Straftäter unbedingt er
forderlich. Die Feststellung der T. 
jedes einzelnen Teilnehmers hat hin
sichtlich der Wahrung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit, der Durchfüh
rung strafprozessualer Maßnahmen, 
(z. B. für die Anordnung der -» Unter
suchungshaft) und der Strafzumes
sung weitreichende Bedeutung.

Tatbereich: Begriff aus der Wirt
schaftskriminalistik, der sowohl den 
direkten Ort der Tatbegehung als 
auch den Funktionsbereich in seiner 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Folge von Arbeitsoperationen um
faßt, soweit er in irgendeiner Weise 
Einfluß auf die Vorbereitung, Durch
führung und Verschleierung des Fi
nanzdelikts gehabt hat.
Die elastischen Grenzen des T. ent
sprechen den spezifischen Erschei
nungsformen und Begehungsweisen 
der —► Finanzdelikte. Eine wichtige 
Zielsetzung der Tatbereichsarbeit bei 
Finanzdelikten besteht u. a. in der 
schrittweisen Einarbeitung in die

konkrete Fachmaterie, wozu die Be
triebsbesichtigung unter kriminalisti
schen Gesichtspunkten gehört. Sie 
umfaßt sowohl die allgemeine Orien
tierung über die Betriebssituation als 
auch die nähere Bestimmung des T. 
Alle der Aufklärung dienenden Un
terlagen, wie Geschäftsverteilungs
plan, Funktionspläne, Belegdurch
laufpläne und sonstige Unterlagen, 
sind gründlich auszuwerten sowie 
deren Wirkungsmechanismus durch 
direkte, persönliche Inaugenschein
nahme zu beurteilen. Der damit ver
bundene Vergleich von Unterlagen 
mit den tatsächlichen betrieblichen 
Gegebenheiten gestattet in der Regel 
wertvolle Rückschlüsse über den 
Grad der Abweichungen, ermöglicht 
die Pflichtverletzung zu bestimmen 
und das kriminalistische Handlungs
geflecht zu erkennen. Bestandteil der 
Tatbereichsarbeit ist die zielgerich
tete Suche und Sicherung von Be
weisgegenständen und Aufzeichnun
gen, die Ermittlung von Zeugen sowie 
die Feststellung tatbezogener Ur
sachen und Bedingungen.

Tatbestand: Gesamtheit der objekti
ven und subjektiven Merkmale, die 
eine Handlung nach der jeweiligen 
speziellen Strafrechtsnorm und den 
zu ihr hinzukommenden allgemeinen 
Strafrechtsnormen aufweisen muß, 
um den Charakter einer bestimmten 
—> Straftat zu besitzen und —► straf
rechtliche Verantwortlichkeit zu be
gründen. Somit ist der T. Teil der 
Strafrechtsnorm, zu der — neben dem
T. — die Sanktion gehört.

Tatbestandsaufnahme: gesetzlich ge
forderte Aufnahme und Erfassung 
der durch den Täter verwirklichten 
objektiven und subjektiven Tat
bestandsmerkmale. Wesentliche 
Möglichkeiten zur Aufnahme des —> 
Tatbestands ergeben sich für das 
Untersuchungsorgan durch die voll-
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